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I N F O R M A T I O N S B L A T T  
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N   

A U F  D E R  L E D - W A N D  
 
 
Pamhagener Betriebe (Unternehmensstandort, Betrieb oder Filiale in Pamhagen), 
gemeinnützige Organisationen, Vereine und politische Parteien mit Standort oder Bezug auf 
Pamhagen haben die Möglichkeit, Inserate auf der LED-Wand gratis zu schalten. 
 
Es gibt 2 Möglichkeiten der Einschaltung: 
 

Möglichkeit 1: 
Es besteht die Möglichkeit die Einschaltung nach den Layout-Vorgaben (Bildformat, 
Dateigröße) der Gemeinde selbst zu erstellen.  
 
Format: 
Seitenverhältnis: 3:1 Querformat  
Pixel: 288x96 
Dateiformat: JPG (100%quality) oder PNG  
 
(Am Besten dunklen Hintergrund und helle Schrift verwenden. Dies ist am Besten lesbar.) 
 
Die Übermittlung der Bilddatei erfolgt ausnahmslos per E-Mail an post@pamhagen.bgld.gv.at. 
 

Möglichkeit 2: 
Das Inserat wird von den Mitarbeitern der Gemeinde mit gemeindeeigenem Layout erstellt. 
Die Übermittlung der notwendigen Informationen kann persönlich im Gemeindeamt, schriftlich 
per E-Mail an post@pamhagen.bgld.gv.at, Post oder Fax erfolgen. 
 
Benötigt werden Informationen zum Text. Das Inserat wird bis zu 3-zeilig, nur mit Text 
gestaltet. Die Gestaltung erfolgt grundsätzlich lt. unten angeführtem Muster. Nähere 
Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern der Gemeinde. 
 
Muster: 
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Fristen: 
Veröffentlichungen werden grundsätzlich wöchentlich mittwochs von der Gemeinde getätigt. 
Die Inserate oder Termine müssen bis Dienstag, 12 Uhr im Gemeindeamt eingelangt sein um 
am Mittwoch veröffentlicht zu werden. Später eingelangte Inserate oder Termine werden erst 
in der darauffolgenden Woche, am Mittwoch, veröffentlicht.  
 
Sexuelle und gewaltverherrlichende Inhalte sind nicht erlaubt und werden nicht veröffentlicht. 
Ebenso wird Wahlwerbung von politischen Parteien nicht veröffentlicht. 
 
Der Inserent muss mit der Auftragsvergabe auch den Veröffentlichungszeitraum bekannt 
geben. Für Einschaltungen ist grundsätzlich eine Laufzeit von 14 Tage vom 
Veröffentlichungsdatum vorgesehen.  
 
Nähere Informationen oder Hilfestellung erhalten Sie von den Mitarbeitern der Gemeinde 


